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 Veröffentlicht am 27.06.2002

Index

64/02 Bundeslehrer

Norm

UPG 1988 §3 Abs4 Z4;

Rechtssatz

Aus dem Umstand, dass die Behörde in bestimmten Fällen die Nachsicht gemäß § 3 Abs 4 Z 4 UPG erteilt hat, kann

kein Anspruch auf Erteilung der Nachsicht auch in einem vergleichbaren Fall abgeleitet werden.
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